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Weitere Anbieter 

Weitere privatwirtschaftliche Anbieter können Sie ebenfalls mit der Überprüfung Ihrer Bioindikatoren beauftragen. Beach-
ten Sie bitte dabei die notwendige Akkreditierung (DAR [Deutscher Akkreditierungs Rat] bzw. ZLG [Zentralstelle der Länder 
für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten]) dieser Anbieter.  

Weiterführende Informationen finden Sie auf den Internetseiten  

• des Deutschen Akkretitierungs Rates: http://www.dakks.de/as/index1.php 

• unter der Auswahl: Prüfungsgebiet A19 – Medizinische Labordiagnostik 

• z. B. Land Sachsen auswählen 
 

• der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten: www.zlg.de/ 
unter der Auswahl: akkreditierte Stellen 

 

 
 
Anmerkungen zur mikrobiologischen Überprüfung der D ampfkleinsterilisatoren mit Bioindikatoren: 
 
Mit dem Einsatz von Dampfkleinsterilisatoren der neu eren Generation, die nach der Norm EN 13060 hergeste llt 
wurden, hat der Einsatz von Bioindikatoren an Bedeut ung verloren. So ist die Verwendung chargenbezogener Test-
systeme – PCD (z. B. Helix-Test) bei der Sterilisatio n von MP der Risikogruppe kritisch B bzw. von Chemoi ndikato-
ren der Klasse 5 oder 6 bei der Risikogruppe kritis ch A vorgeschrieben. 
Bis zur Validierung des Sterilisationsprozesses bei N eugeräten sowie bei dem Betrieb von Altgeräten, die  nach dem 
Gravitationsverfahren arbeiten, ist weiterhin halbj ährlich bzw. alle 400 Chargen eine mikrobiologische  Überprüfung 
mit Bioindikatoren (Sporenpäckchen) durchzuführen. W eitere Ausführungen dazu finden Sie im Kapitel 8.  
 
 
Prüfung der Wasserqualität in den Behandlungseinhei ten  
 
Entsprechend der RKI-Empfehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“ wird eine 
jährliche Kontrolle der Qualität des Behandlungswassers in den Dentaleinheiten empfohlen. Entsprechend zugelassenen 
Prüflaboratorien können Sie unter den folgenden Link einsehen: 
 
https://www.gesunde.sachsen.de/5260.html#top 
 
Weiterführende Informationen dazu finden Sie in der S2k – Leitlinie „Hygienische Anforderungen an das Wasser in zahnärzt-
lichen Behandlungseinheiten“, eingestellt im Praxishandbuch im Kapitel Praxishygiene. 
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